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Als Beamter hast du eine sog. "Gesunderhaltungspflicht". Dazu gehört selbstverständlich auch,
dass du nach einem Unfall physiotherapeutische Angebote in Anspruch nehmen musst, um
dienstfähig zu bleiben. Wenn du nun also die nötige Therapie nicht machst, wäre das eher ein
Problem...
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